
 

 

 
 
 
 
Beschlussvorlage für den Kreistag des Landkreises Dahme-Spreewald 
 
Betrifft:  
Förderung des Ausbaus der Radinfrastruktur im Landkreis Dahme-Spreewald  
(Förderbereich Radverkehr LDS)  
 
 
Beschlussentwurf: 
Zur Förderung des innerörtlichen und interkommunalen Ausbaus der Radinfrastruktur im 
Landkreis Dahme-Spreewald soll die „Richtlinie über die Gewährung von Zuweisungen für 
Strukturmaßnahmen und besondere Bedarfe“ (Strukturfondsrichtlinie) um den 
Förderbereich Radverkehr LDS erweitert werden.  

Die Verwaltung wird gebeten, dem Kreistag zeitnah – spätestens bis zum 30.06.2020 - 
einen entsprechenden Änderungsvorschlag vorzulegen. Nach Maßgabe der Möglichkeiten 
des Haushaltes 2021/22 ist dafür ein Finanzierungsansatz von 1,5 Mio. als diesbezügliche 
Aufstockung des Strukturfonds anzustreben. 

 
Begründung: 
Um den Anteil des Radverkehrs am Verkehrsaufkommen (Modal Split) deutlich zu erhöhen, 
soll der Landkreis den innerörtlichen und interkommunalen Ausbau von 
Radverkehrsstrecken sowie der begleitenden Infrastruktur fördern.  

Neben straßenbegleitenden Radwegen entlang von Kreisstraßen oder von sicheren 
Abstellmöglichkeiten an Bahnhöfen sind für den Alltagsradverkehr vor allem die kurzen 
innerörtlichen bzw. interkommunalen Wege zur Schule, regionalen Arbeitgebern, zum 
Bahnhof, zu wichtigen Sport-, Kultur- und Einkaufsstätten oder der Anschluss an 
Hauptrouten des Radverkehrs entscheidend.  
Die meisten Kommunen des Landkreises sind ohne externe Unterstützung finanziell und 
verwaltungstechnisch mit einem zeitnahen Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur überfordert. 
Daher fördern neben dem Bund und dem Land inzwischen auch viele Landkreise den 
Ausbau der (inter-)kommunalen Radverkehrsinfrastruktur mit eigenen Förderrichtlinien. Mit 
Hilfe dieser Förderprogramme können Kommunen motiviert und unterstützt werden, die 
Radverkehrsinfrastruktur gezielt zu verbessern. 
Basierend auf Förderrichtlinien anderer Landkreise werden für das Förderprogramm 
Radverkehr LDS folgende Eckpunkte empfohlen:
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1) Die Förderung soll im Wege eines nicht-rückzahlbaren Zuschusses erfolgen. Die zu-
wendungsfähigen Ausgaben sollen mit mindestens 50 % bezuschusst werden. Für 
Gemeinden mit einer unter dem Durchschnitt liegenden Finanzkraft aller kreisangehöri-
gen Gemeinden soll ein erhöhter Zuschuss von bis zu 80 % gewährt werden. Eine Ku-
mulierung von Fördermitteln aus anderen Förderprogrammen soll zulässig sein, solange 
die antragstellende Kommune einen Eigenanteil von mindestens 10 % an den zu-
wendungsfähigen Gesamtausgaben übernimmt. 

2) Förderfähig sollen sein 
1. Planung, Vermessung, Bau, Modernisierung und Sanierung von straßenbegleitenden 

oder straßenunabhängigen selbständig geführten Radwegen, 
2. für Radfahrende mitnutzbare Gehwege, Schutzstreifen auf Gemeindestraßen, 

Fahrradstraßen oder Querungshilfen (inkl. Beleuchtung) 
3. Grunderwerb, naturschutzfachliche Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen, wegweisende 

Beschilderung, Zertifizierung 
4. diebstahlsichere und wetterfeste Fahrradabstell-Anlagen/ Fahrradboxen/ Fahr-

radparkhäuser und andere Bike & Ride Maßnahmen, Ladestationen für Elektro-
fahrräder, Möblierung an touristischen Fern- und Regionalradwegen 

3) Zu den Zuwendungsvoraussetzungen sollen gehören 
(1) der Nachweis der verkehrlichen Notwendigkeit und Bedeutung insbesondere 

für den SchülerInnen-, Berufs- und Alltagsverkehr 
(2) die Straße/ das Bauwerk muss in der Baulast der antragstellenden 

Gemeinde(n) liegen bzw. es muss ein Gestattungsvertrag vorliegen, der nach 
Abschluss der Baumaßnahme die Radverkehrsnutzung für 15 Jahre garantiert. 

(3) Erhalt und Modernisierung von Radverkehrsanlagen soll Vorrang vor dem 
Neubau haben 

(4) die antragstellenden Gemeinden verpflichten sich, dass die Baumaßnahmen 
fachkundig und unter Einhaltung aller rechtlichen Vorschriften, der Anforderungen an 
den Umwelt- und Artenschutz sowie den Empfehlungen für Radverkehrs-anlagen 
(ERA) durchgeführt werden. Dabei sind auch die Bedingungen der Barrierefreiheit zu 
berücksichtigen. 

(5) Der kommunale Förderanteil muss – durch Beschluss der kommunalen 
Vertretung - nachweislich gesichert sein. 

 
 
Lübben, den 21.02.20 
 

Fraktionsvorsitzende 
               Andrea Weigt    Lothar Treder-Schmidt 
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